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284 DER SCHWEIZER SOLDAT

Abgabe von Motorfahrzet
Auf Grund einer neuen Weisung der Gruppe für

Ausbildung können in begründeten Fällen für Felddiensfübun-
gen Lastwagen und für die Rekognoszierung einer solchen
Uebung Gelände-Pw. zur Verfügung gestellt werden.
Voraussetzung ist, dafj an einer solchen Uebung mindestens
15 Teilnehmer mitmachen und die angeforderten Motorfahrer

und Fahrzeuge in der Nähe frei sind.

Die Gesuche sind spätestens drei Wochen vor Uebungs-
Beginn im Doppel über das Zentralsekrefariat an die Gruppe
für Ausbildung zu richten und müssen enthalten:

a) Name, Adresse und Grad des verantwortlichen Uebungs-
leifers und wenn möglich die Telephonnummer.

b) Ort und Datum der Uebung mit detailliertem Programm
oder Tagesbefehl.

c) Voraussichtliche Zahl der Teilnehmer.

d) Gewünschte Fahrzeugzahl getrennt nach Lastwagen und
Gelände-Pw.

e) Zahl und Art der von Uebungsteilnehmern gestellten
Fahrzeuge.

f) Uebungsstrecke mit ungefährer km-Zahl.

Die Abt. für Heeresmotorisierung klärt ab, ob die
gewünschten Fahrzeuge abgegeben werden können und
ermächtigt dazu:

t en für FeiddienstÜbungen
— Schulen und Kurse motorisierter Truppen, die in der

Nähe des Einsatzes stehen;
— die Kriegsmaterialverwaltung und eidg. Zeughäuser;
— die Festungswachtkorps;
— die Armee-Motorfahrzeugparks, sofern andere Bestel¬

lung nicht möglich ist.
Die Fahrzeuge werden durch Moforfahrer der sie

stellenden Schulen und Kurse oder durch sich freiwillig
meldende Fahrer der Militärverwaltung geführt. Vom Mieter
sind an den Motorfahrer direkt zu bezahlen:
Fr. 2.— für das Frühstück;
Fr. 6.— für das Mittag- oder Nachtessen, sofern nicht be¬

sondere Vereinbarungen mit dem Fahrer getroffen
werden;

Fr. 6.— für die Nächfigung.
Die Fahrzeugmiefe wird berechnet wie folgt:

Fr. —.40 pro km für Gelände-Pw.,
Fr. —.80 pro km für Lastwagen,
wobei die Fahrt vom Standort zum Einladeplatz und die
Rückfahrt zum Fahrzeugstandort ebenfalls berechnet werden.

Im Mietpreis sind inbegriffen:
— die Fahrzeuginstandstellung,
— die Kilometer-Vergütung,
— der Betriebsstoffverbrauch,
— normale Reparaturen. tb.

Wiedereinführung von Auszeichnungen?
Einige Bedenken, ein offenes Wort.

Die Abgabe von Auszeichnungen wurde im SUOV als Mittel
zur Hebung der Beteiligung am außerdienstlichen Arbeitsprogramm

namentlich im Anschluß an den ersten Weltkrieg
systematisch gefördert. Das silberne Mokkalöffeli mit dem Wappen des
SUOV, das gegen Vorweisung einer bestimmten Anzahl von
Anerkennungskarten zur Abgabe gelangte, kostete die Zenfralkasse
viel Geld, so daß es nur zu bald zum Sorgenkind des Verbandes
wurde. Nach jahrelangen Bemühungen gelang es'dem Zentralvorstand,

in Mitgliederkreisen die Autfassung zu stärken, daß
unteroffiziersmäßige Arbeit außer Dienst ohne Abgabe von Auszeichnungen

wertvoller sei. Unter dem Druck schlechter Finanzen
beschloß die Delegiertenversammlung schließlich, die Auszeichnungen

aufzuheben. Sie wurden ersetzt durch persönliche Leistungs-
ausweise und das Leistungsheft für Sektionen. Lediglich an
Schweiz. Unterolfiziersfagen sollten besondere Leistungen noch
ausgezeichnet werden durch einheitliche Plaketten oder Medaillen.

Und nun wird die Wiedereinführung von Auszeichnungen von
verschiedenen Unterverbänden beantragt, und der Zentralvorstand

erklärt sich zu einem Entgegenkommen bereit. Der SUOV
soll also in Zukunft nicht mehr stolz darauf sein können, als erster
schweizerischer Landesverband mit dem Verzicht auf Auszeichnungen

vorangegangen zu sein und andern ein Beispiel geboten
zu haben. Der Verzicht auf Auszeichnungen hat dem SUOV sehr
gut angestanden. Er hat sein außerdienstliches Schaffen um so
wertvoller gemacht und sein Streben in den Augen von Volk und
Behörden um so ernsthafter erscheinen lassen.

In welchen Disziplinen sollen Auszeichnungen abgegeben
werden! In den Anträgen werden Gewehr- und Pistolenschießen und
das Handgranatenwerfen in den Vordergrund gerückt. Ausgerechnet

jene Disziplinen also, die im SUOV eine untergeordnete Rolle
spielen oder spielen sollten. Im SUOV sind keine Schützenvereine
zusammengeschlossen. Mit seinem alljährlichen Schießwettkampf
will der SUOV nach außen einfach demonstrieren, daß die
Schießfertigkeit der Unteroffiziere unserer Armee auf beachfenwerter
Stufe steht. Die Sektionen treten in ihrer großen Mehrzahl zu
diesem Wettkampf denn auch ohne vorangegangenes Training an.
Vermehrte Schießtätigkeit fällt nur jenen 25 % unserer Sektionen
zu, die über eigene Schießsektionen verfügen. Lohnt es sich,
mit der Abgabe einer Schließauszeichnung in vermehrtem Maße
Vorhalte auf uns zu laden, die Unteroffiziersvereine beabsichtigen
eine Konkurrenzierung der Schützenvereine und verfielen aufs
neue der kaum beseitigten Gefahr, ihre eigentliche unteroffiziersmäßige

Aufgabe zu vernachlässigen? «Wenn schon Auszeichnungen,
dann ausschließlich für unferoffiziersmäßige Disziplinen»

entspricht einer Auffassung, die für den SUOV richtig wäre.

Welcher Art sollen die neuen Auszeichnungen sein!
Die Unferverbände Solothurn, Aargau und Bern wünschen ein

Kranzabzeichen. Jeder leistungsfähige Schweizerschütze hat zu
Hause als Zimmerschmuck oder auch in verschlossener Schublade
als Siegestrophäe seine Kranzabzeichnensammlung. Wer wird an
unseren Schießwettkämpfen das Kranzabzeichen des SUOV
vorwegnehmen? Natürlich die guten Schützen, d. h. diejenigen, die
sich in der Schießkunst im Schiifzenverein systematisch weiterbilden.

Mit der Abgabe eines schönen Kranzabzeichens werden
sich in Zukunft wohl in vermehrtem Maße gute Schützen in den
UOV melden, weil sich in ihrer Sammlung das SUOV-Kranzabzei-
chen gut ausnehmen wird. Diese guten Schüfzen werden aber in
den wenigsten Fällen auch jene sein, die im übrigen Arbeitsprogramm

des UOV sich mitbetätigen. Bedeutet es für jene andern
Kameraden, die vor allem bei unteroffiziersmäßiger Arbeit dabei
sind, einen besonderen Ansporn, wenn sie zusehen dürfen, wie
jenen Nur-Schülzen das Kranzabzeichen an die Brust geheftet
wird, während sie selber leer ausgehen?

Wer finanziert die Kranzabzeichen! Wenn etwas Schönes geschalten
werden will — an billiger Bazarware wird niemand Freude

haben — dann betragen die Kosten Fr. 6—7 pro Stück- Zur
Finanzierung scheidet die Zenfralkasse zum vorneherein aus; auch
Unterverbände und Sektionen werden kaum in der Lage sein, die
Kosten für diese Auszeichnungen zu tragen. Bleibt die Finanzierung

durch Erhebung eines Doppelgeldes bei den Wettkampfteilnehmern.

Ueberall wird gejammert, das Schaffen außer Dienst
sei mit zu hohen Auslagen verbunden. Und nun soll es weiterhin
verteuert werden durch Einzug von Doppelgeldern, damit aller-
höchstens 10% der Wettkämpfer ausgezeichnet werden können,
von denen ein starker Prozentsatz nur auf dem Schießplatz zu
sehen ist.

Der Antrag des Zentralvorstandes will offenbar vermittelnd und
ausgleichend wirken. Deswegen verbindet er gute Leistungen mit
besonderem Fleiß im Besuch von Uebungen und Wettkämpfern
Der ZV kehrt damit wieder zu den alten Auszeichnungen zurück.
Er will aufs neue Erfahrungen sammeln, die auf Grund 25jähriger
Praxis eigentlich schon vorliegen und unmißverständlich sind.
Diese Erfahrungen aber beweisen, daß die Zentralkasse durch
Abgabe von Auszeichnungen Uber Gebühr belastet wird.

Nach wie vor steht es nicht nur mit Zweck und Ziel des SUOV,
sondern auch mit den Untersfützungstendenzen unserer
Militärbehörden entschieden besser im Einklang, die vorhandenen
bescheidenen finanziellen Mittel und die Zuschüsse des Bundes eher
zum Ausbau des Arbeitsprogramms und zur Unterstützung täfiger
Sektionen als zur Abgabe von Auszeichnungen zu verwenden,
die weder für den Entschluß des einzelnen zur Beteiligung
entscheidend, noch für die Qualität der zu leistenden Arbeit
ausschlaggebend sind. M.
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